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Die Bektragte,wird venurtellt, an dle Klägerin 4.845,55 Euro nebst 5 Pro-

zdntpunkten Über dem Basiszinssatz aus 133,84 Euro seit dem

10.0'i.2008, aus 225 Euro seit dem 07.ßi:l-2009, atls 124 Euro eeit dem
'[3.09.2009., aus 222,40 Euro seit dern 16.07.2009, aus 123,31 Euro seit

dern 30.12.2008, aus 2'12,65 Euro selt dem 21.A1.2009, aus 224 Euro seit

dem 09.06.2008, aus 742,27 Euro seit dem 25.08.2009, aus 111,87 Euro

seit dern 02.09.2009, aus 62,94 Euro eelt dern 16.06.2009, aus 195 Euro

seit dem 21.0L2009, aus 595,62 Euro eeit dem 08.06,2009, aus 161,49

Euro selt  dem 19.01.2009 und aus 1.71't ,16 Euro seit  dem 25.08.2009 zu

zahlen.

Die Koeten dee Rechtsstrelts hat dle K!ägerln zu 207o und dle Bqklagte zu 80 %

zu t!'agen,

Das Urtei l  ist voriäufig vol lstreckbar, Fi lr die Klägerin jedoch nur gegen SIcher-

heitslelstung In Höhe von 120 % des aus dem Udell zu voi lstreckenden Betra-

ges. Der Kiägerin wird nachgetassen, die vortättf lge Vollstreckung gegen sie

durch Slcherheltsleistung in Höhe von 120 % des aus dern Untei l  zu vol lstre-

ckenden Betrages abzuwenden, wenn nlcht die tseklagte vor der Votlstreckung

Sicherheit in gleicher Höhe lelstEt. 
'

Tatb.gstand

Die Klägerin ist ein Autoverrnietungsunternehmen, Die Beklagte ist eine Kfz-

Haftpfl ichiversicherung. Die.Klägerin macht aus abgetretenem Recht gegen

die Beklagte Mietzinsansprüche aus insgesamt 14 Fahrzeugmiotverträgen

geltend Anlass der Mietverträge war jeweits ein Verkehr$unfall, bei denen die

Unfallgegner der Kunden der Klägerin jeweils bei der Beklagten versicherte

Fahrzeuge geführt hatten. Es besteht Einigkeit zwischen clen Parteien, dass

bis auf den Schadensfall Nummer 7 die Beklagte in allen Schadensfällen eine

100% ige Haftung schuldet, lrn Fall NumrnerT schuldete die Beklagte unstrei-

t ig lediglich eine 75 a/oige Haftung.

lm Einzelnen betrifft der Reehtstreit folqende Fälle

P.003/031
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1. Schadensfatt ), Die Schaden-Nr. der Beklagten tautet f
- Schadensereignis war ain Verkehrsunfall am 08.11 .2007 in

Bedburg, die Mietdauer reichte vom 28.11.2007 bis zum Zg,,ll.2OO7.

Der Rechnungsbetrag der Klägerin vom 30.11.2007 betrug 345,62 Eu-

ro. Die Beklagte zahlte darauf 153,00 Euro. Die Rechnung wurde am
30.11.2407 übersandt. Die Beklagte macht Verzugszinsen ab dem
10.01 .2008 geltend,

2, schädenstarr J Die Schaden-Nr. der Beklagten lautet-

Schadensereignis war ein Verkehrsunfall am
30.03,2009 in Hennef, die Miotdauer reichte vom 22,04.2009 bis 7um
30.04.2009: Der Rechnungsbetrag der Klägerin vom 27.05,2009 betrug
1.123,84 Euro. Die Beklagte zahlte darauf 550,00 Euro. Die Rechnung

. wurde am 27.05.2009 übersandt. Die Beklagte macht Verzugszinsen
ab dem 07.07.2009 geltend.

3. Schadensratt J Die schaden-Nr. der Beklagten lautet f
Schadensereignis war ein Verkehrsunfall am 19,06.2009

in Neuwied, die Mietdauer reichte vom 2O.O7.2009 bis zum 21.07.2009.

Der Rechnungsbetrag der Klägerin vom 31 .O7.2OOg betrug 442,61 Eu-

ro, Die Beklagie zahlte darauf 208 Euro. Die Rechnrlng wurde am

03.08.2009 Llbersandt. Die Beklagte macht Verzugszinsen ab dem

13.09.2009 gel tend

4. Schadensfall J Die Schaden-Nr. der Beklagten lautet f
Schadensereignis war ein Verkehrsr-rnfall am 22,05,2009

in Bonn, die Mietdauer reichte vonl 25.0s.2009 bis zum 28.0s,2009,

Der Rechnungsbetrag der Klägerin vom 30.05,2009 betrug 5g5,62 Eu-
ro. Die Beklagte zahlte darauf 312 Euro, Die Rechnung wurde am

05.06.2009 übersandt. Die Baklagte macht Vsrzugszinsen ab dem
16.07,2OO9 geltend,

5.  Schadensfa l l Die Schaden-Nr. der Beklagterr lautet

Schadensereignis war ein Verkehrsunfall am
26,10,2008 in Bedburg, die Mietdauer reichte vom 10.11.2009 bis zum
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13.11,2008. Der Rechnungsbetrag der Klägerin vom 19.1 1.2OOB betrug

452,80 Euro. Die'Beklagte zahlte darauf 253,00 Euro. Die Rechnung

wurde am 19.11.2007 übersandt, Die Beklagte macht Verzugszinsen '

ab dem 3Q.12.2008 geltend,

6 schadensrrlf Die Schadon-Nr. der Boklagten tautetJ
Schadensereignis war ein Verkehrsunfall am

23,11.2008 in Niederkrüchten, die Mietdauer reichte vom 01.12200e

bis zum 04.12.2008. Der Rechnungsbetrag der Klägerin vom

11.12.2OO8 betrug 544,00 Euro. Die Beklagte zahlte darauf 261,00 Eu-

ro. Die Rechnung wurde am 1 1 .1,2.2008 ilbersandt. Die Beklagte macht

Verzugszinsen ab dem 21.01.2009 geltend.

Schadensfatl f Die Schaden-Nr. der Beklagten lautet7
f .

reichte vom 21,04.2008 bis zurn

der Klägerin vom 29.0:4.20A8 betrug

darauf 413,00 Euro. Die .Rechnung

Dio Beklagte macht Verzugszinsen

tet

- Schadensereigriis war ein Verkehrsunfall am 07.04.2008 in

Mönchengladbach, die Mietdauer

25.04.2OO8. Der Rechnungsbetrag

818,02 Euro. Die Beklagte zahlte

wurde am 29.04.2008 ljbersandt.

ab dem 09.06.2008 geltqnd,

B. Schadensfall Hotel Die Schaden-Nr. der Beklagten lau-

Schadensereignis war ein Verkehrsunfall am

16.06.2009 in Bad Honnef,  d ie Mietdauer reichte vom 25.06.2009 bis

zum 08-07.2009. Der Rechnungsbetrag der Kläger in vom 1b.07.2009

betrug 2.058,70 Euro. Die Beklagto zahlte darauf 714,00 Euro. Dabei

handelte es sich jeweils um Netto-Beträge, da die Geschädigte zum

Vorsteuerabzug berecht igt  is t .  Die Rechnung wurde,am 15.07,2009

übersandt.  Die Beklagte macht Verzugszinsen ab dem 25.06.2009 gel-

tend

9. Schadensfatt  !  Die Schaden-Nr. der Bektagten lautetJ/

f schadensereignis war ein Verkehrsunfall am 08.05.200g in
Köln, die Mietdauer reichte vom 07.0v.2009 bis zum 09.07.2009. Der
Rechnungsbetrag der Klägerin vom 23.07.200g betrug 427,03 Euro.

P.005/031
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Die Beklagte zahlte darauf 208 Euro. Die Rechnung wurde am

23.07,2009 i.rbersandt. Die Beklagte macht'lezugszinsen ab dem

02.09,2009 geltond

l0.schadensfal l  f  Die schaden-Nr. der Beklagten lautet-

chadensereignis war ein Verkehrsunfall am 18.04.2009

in Grevenbroich, die Mietdauer reichte vom 28.O4.2009 bis zum

29.04.2009, Der Rechnungsbetrag der Klägerin vom 30.04.2009 betrug

265,22 Euro. Die Beklagte zqhlte darauf 138,00 Euro. Dabei handelte

es sich um Netto-Beträge, da die Geschädigte zu.m Vorsteuerabzug be-

rechtigt ist. Die Rechnung wurde am 06.05.2009 [rbersandt. Die Be-

klagte macht Verzugszinsen ab dem 16.06.2009 geliend

11, Schadensfalt f Die Sqhaden-Nr, der Beklagten tautet -

-  Schadensereignis war ein Verkehrsunfal l  am 08.11.2008 in

Erkelenz, die Mietdauer reichte vom 01j2.2008 bis zum 03.12.2008.
' 

Der Rechnungsbetrag der Klägerin vom 11.12,2A08 betrug 595,61 Eu-

ro, Die Beklagte zahlte darauf 260,00 Euro. Die Rechnung wurdo am

11.12.200g Llbersandt. Die Beklagte macht Verzugszinsen ab dem

21.01.2009 ge l tend

12. Schadensfall bH: Die Schaden-Nr. der Be-

klagten lautet Schadensereignis war ein Ver-

kehrsunfall am 07,04.2009 in Aachen, die Mietdauer reichte vom

07.A4.2009 bis zum 20.04,2009, Der Rechnungsbetrag der Klägerin

vom 28.04,2009 betrug 1.705,43 Euro. Die Beklagte zahlte darauf

621,00 Euro. Die Rechnung wurde am 28.04.2009 übersandt. Die Be-

klagte macht Verzugszinsen ab dem 08.06.2009 geltend

l3.Schadensfal l  - :  Die Schaden-Nr. der Beklagten lautel -
Schadensereignis war ein Verkehrsunfall arn

30.10.2008 in Neuss, die Mietdauer reichte vom 03.12.2OO8 bis zum

05.12.2008. Der Rechnungsbetrag der Klägerin vom 09.12.?008 betrug

595,61 Euro. Die Beklagte zahlte darauf 260,00 Euro. Die Rechnung
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wurde am 09.12.2008 übersandt. Die Beklagte macht Verzugszinsen
ab dem 1 9,01.2009 gel tend.

l4.schadensfat l  -  Die schaden-Nr, der Bekragten rautet -
Schadensereignis war ein Verkbhrsunfal l  am 12.06.2009

in Eschweiler,  die Mietdauer reichte vom 12.06.2009 bis zum
01 07.2009. Der Rechnungsbetrag der Klägerin vom 16.07,200g betrug
3,375,14 Euro. Die Beklagte zahlte darauf 1.112,00 Euro. Die Rech-
nung wurde arn 16.07.2009 übersandt: Die Beklagte macht Verzugs-
zinsen ab dem 26.08.2009 geltend.

Die jeweilige Zustellung und Abholung der Fahrzeuge wurde in der Sitzung
vom 17.08 .2010 unstreitig gestellt.

Die Klägerin trägt vor,

bei den geltend gemachten ,,erforderlichen" Mietwagenkosten habe sie sich an
der Schwacke-Liste (Automiotpreisspiegel) orientied, dies auf der Basis der
Preise für Selbstzahler, mithin der.Norrnaltarife. Hinzu gerechnet worden sei-
en dig Zusatzleistungen in Fo.rrn von in der Schwacke-Liste arifgeführten Ne*
benKoston, soweit diese angefallen seien. Darüber hinaus sei zu ber{Jcksichti-
gen, dass Zusatzleistungen stets anfallen wurden, die einen pauschalen Auf-.
schlag rechtfertigen. Es ergebe sich daher forgende Berechnung:

1. schadenfail: ! pllGebiet 418, Gruppe 3 für z Tage
a. Grundpreis

i. 2 x Tagesprels

P.007r031

Pauschaler Aufschlag 20 o/o
170,00 Euro

34,00 Eurob

Ä
\ 1 .

a

Nebenkosten 
1

i. 2xTagespreis Voll- und Tellkaskovers. 36,00 Euro
ä. 2 xZusatzfahrer 40,00 Euro
ii i. Zustelfung und Abholung 50,00 Euro

Abzgl. Geleisteter Zahlung 1.53,00 Euro
Geftend gemachter Betrag 177,00 Euro
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i. ' l  x Wochenpreis Voll- und Teilkaskovers.108,00 Euro

ii. 2 x Tagespreis Voll- und Teilkaskovers. 36,00 Euro

415 ,00  Euro

166,00 Euro

1 16,20 Euro

50,00 Euro

550,00 Euro

341,20 Euro

230,00 Euro

46,00 Euro

4 'Schaden f " t t : fPLZ-Geb ie t531 ,Gr :uppe4 fÜr4Tage

a, Grundpreis

i. 1 x 3-Tagespreis

ii. 1 x Tagespreis

b. Pauschalar Aufschla g 20 %

c. Nebenkosten

i. 1 x 3-Tagespr. Voll- und Teilkaskovers,'

i i. 1 x Tagespreis Voll- und Teilkaskovers.

i i i .  Zustel lung und Abholung

d, Abzgl. Geleisteter Zahlung

e. Geltend gemachter Betrag

z. Schadenfatt: !, PLZ-Gebiet 506, Gruppe 3 für g Tage

a. Grundpreis

i .  1 x Wochenpreis

ii. 2 x Tagespreis

b. Pauschaler Aufschlag 2A olo

c. Nebenkosten

iii. Zustel,lung und Abholung

d. Abzgl. Geleisteter Zahlung

e. Geltend gemachter Betrag

3. schadenfall,f PLZ-Gebiet 535, Gruppe 6 für 2 Tage

a. Grundpreis

i. 2 x Tagespreis

b. Pauschaler Aufschlag20 %

c, Nebenkosten

i. 2 x Tagespreis Voll- und Teilkaskovers. 52,00 Euro

ii. Zustellung und Abholung 50,00 Euro'

d. Abzgl. Geleisteier Zahlung 208,00 Euro

e. Geltend gemachter Betrag 170,00 Euro

246,21 Euro

84,12 Euro

66,07 Euro

66,00 Euro

22,00 Euro

50,00 Euro

312,00 Euro

222,40 Euro

P.008/031
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5. Schadenfall: PLZ-Gebiet 417, Gruppe 1 tür 4 Tage

a. GrundPreis

i .  1 x 3-Tagespreis

ii. 1 x TagesPreis

Pauschaler Aufschlag 20 a/o

Nebenkosten

i. 1 x 3-Tagespr. Voll- und Teilkaskovers. 54,00 Euro

ii. 1 x Tagespreis Voll- und Teilkaskovers. 18,00 Euro

iii. 4 x Winterbereifung 60,00 Euro

d. Abzgl. Geleisteter Zahlung 253,00 Euro

e, Geltend gernachter Betrag 195,80 Euro

6. Schadenfal [ : PLZ-Gebiet 410, Gruppe 2 für 4 Tage

a. Grundpreis

Lu .

198,00 Euro

66,00 Euro

52,80 Euro

225,00 Euro

74,00 Euro

59,80 Euro

54,00 Euro

18,00 Euro

60,00 Euro

50,00 Euro

261,00 Euro

279,80 Euro

h

a

i .  1 x 3-TagesPreis

11.  1  x  lagespre ls

Pauschaler Aufschla g 2O %

Nebenkosten

i .  1 x 3-Tagespr, Voll- und Teilkaskovers^

ii. 1 x Tagespreis Voll- und Teilkaskovers.

ili. 4 x Winterbereifung

iv. Zustellung und Abholung

d. Abzgl, Geleisteter Zahlung

e. Gettend gemachter Betrag

7 . schadenfall:! PLLGebiet 41 0, Gruppe 5 für 5 Tago

a. Grundpreis

i; 1 x 3-Tagöspreis

ii. 2 x Tagespreis

b. Pauschaler Aufschla g 20 o/'

c. Nebenkosten

i, '1 x 3-Tagospr. Voll- und Teilkaskovers.

ii. 2 x Tagespreis Voll- und Teilkaskovers.

297,00 Euro

180,00 Euro

95,40 Euro

66,00 Euro

44,00 Euro
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i i i .  Zustel lung und Abholung

Abzgl. Geleisteter Zahlung

Geltend gemachter Beträg

8. Sclradenfall: Hotel PLZ-Gebiet 536,

I  age

a. Grundpreis

i, 2 x Wochenpreis

b. Pauschaler Aufschla g 20 %

c. Nebenkosten

i. 2xWochenpr. Voll- und Teilkaskovers.

ii. 14 x Navigations.systern

ii i . Zustellung und Abholung

d. Bruttosumme

e. Nettosumme

f. Abzgt. Geleisteter Zahlung

g, Geltend gemachter Betrag

r{

t t .

50,00 Euro

413,00 Euro

319,40 Euro

Gruppe 6 für 14

1 .138 ,72  Euro

227,74 Euro

312,00 Euro

140,00 Euro

50,00 Euro

1.868,46 Euro

1 .570 ,14

714,00 Euro

856,14 Euro '

9. Schadenfail: ! PLZ:Gebiet s2g, Gruppe 2 für 3 Tage

a. Grundpreis

i. 1 x 3-Tagesprois

b, Pauschaler Aufschlag20 o/o

c. Nebenkosten

i. 1 x 3-Tagespr. Voll- und Teilkaskovers.

ii. 3 x Zusa%fahrer

ii i . Zustellung und A6holung

d, Abzgl. Geleisteter Zahlung

€. Geltend gemachter Betrag

225,00 Euro

45,00 Euro

54,00 Euro

60,00 Euro

50,00 Euro

208,00 Eurb

219;03 Euro

1 0,, Schadenfall: - PLZ-Gebiet 415; Gruppe 3 für 2 Tage
Grundpreis

i. 2 x Tagespreis

Pauschaler Aufschlag 20 %

Nebenkosten

i. 2x Tagespr, Voll- und Teilkaskovers.

a.

U .

162,08 Euro

32,42 Euro

36,00 Euro



01lOBl2O12 08:57 fÄ)()

50,00 Euro

280,50 Euro

235,7'l Euro
'138,00 Euro

97,71 Euro

297,00 Euro
.59,40 Euro

P.or 1/031

i i .  Zustel lung und Abholung

d. Bruttosumme

e. Nettosurnme

f. Abzgl. Geleisteter Zahlung

g, Gelterrd gemachter Betrag

1 1. Schadenfal l : ! ,  PLZ-Gebiet 418, Gruppe 5 für 3 Tage

a, Grundpreis

i. 1 x 3-Tagespreis

b. Pauschaler Aufschlag20 %

c. Nebenkosten

i. 1 x 3-Tagespr. Voll- und Teilkaskovers. 66,00 Euro

ii. 3 x Zusatzfahrer 60,00 Euro

iii. 3 x Winterbereifung 45,00 Euro

iv. Zustellung und Abholung 50,00 Euro

d. Abzgt. Geleisteter Zahlung 260,00 Euro

e. Geltend gemachter Betrag 317,40 Euro

bH, PLz-Gebiet 521, Gruppe 412. Sbhadenfal t :

fü r '14  Tage

a, GrundPreis

i .  2xWochenpreis

Pauschaler Aufschla g 20 %

Nebenkosten

i, 2 x Wochenpr. Voll- und Teilkaskovers.

i i. 14 x Winterbereifung

ii i. 
'Zusteltung 

und Abholtrng

d. Brutiosumme

e. Nettosumme

f. Abzgt. Geleisteter Zahlung

g. Geltend gemachter Betrag

h

990,00 Euro

198,00 Euro

264,00 Euro

210,00 Euro

50,00 Euro '

1 .712,00 Euro

1.438,66 Euro

621,00 Euro

817,66 Euro

13. Schadenfall: Spix-Gollup, PLZ-Gebiet 415, Gruppe 5 für 3 Tage

a. Grundpleis

i. '1 x 3- Tagespreis 261,60 Euro

1 0
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52,32 Euro

66,00 Euro
45,00 Euro

50,00 Euro

260,00 Euro
214,92 Euro

P.012/031

b. Pauschaler Aufschlag 20 o/o

c. Nebenkosten

i. 1 x 3-Tagespr. Voll- und Teilkaskovers.

ii. 3 x Winterbereifung

. i i i :  Zustel lung und Abholung

d. Abzgl. Geleisteter Zahlung

e. Geltend gemachter Betrag

l4.Sehadenfall: J PLZ-Gebiet524, pruppe 6 fllr 20 Tage

a. Grundpreis

i .  2. \WochenPreis

ii. 2 x 3-Tagespreis

b, . Pauschaler Aufschlag 20 %

c. Nebenkosten

i. 2xWochenpr. Voll- und Teilkaskovers.

i i. 2 x 3-Tagespr, Vo[l- und Teilkaskovers.

iii. 20 x Zusatzfahrer

iv. Zustellung und Abholung

d. Abzgl, GeleisteterZahlung

e. Geltend gemachter Betrag

1.138,72.Euro

572,44 Euro

342,23 Eura

312,00 Euro

156,00 Euro

400,00 Euro

50,00 Euro

1  ,112 ,00  Euro

1.859,39 Euro

Aus der Summe dieser Berechnungen ergebe sich die Kiageforderung in Flö-

he von 6.087,85 Euro.

Bei der Berachnung sei jeweils ein klassenkleineres Fahrzeug als das ge-

schädigte Fahrzeug berechnet worden.

Die Fraunhofer-Liste zum MietWagenersatztarif ist nach ihrer Ansicht keine

geeignete Schätzgrund[age, da es der Datenerhebung an Neutralität mangele,

die Datenerhebung lediglich auf einen sehr kleinen Bruchteil der Anbieter re-

duziert sei und bei der Buchung jeweils eine Vorbuchfrist von einer Woche

unterstellt worden sei. DarCrber hinaus habe Fraunhofer nicht die Preise für

Aufschläge und Zuschläge ermittelt, die einen wesentlichen Preisbestandteil

darstellten. Fraunhofer differenziere örtl ich nicht hinreichend und boschränke

sich auf die Angabe des Mittelwertes, ohne eine Gewichtung vorzunehmen.

1 1
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Die jeweiligen Zusatzleistungen seien mit den Geschädigten vereinbart wor-

den. Bei der Vorsicherung sei jeweils eine Selbstbeteiligung in Höhe von 550

.Euro bzw. 1S0 Euro (Vollkasko- bzvrr. Teilkaskoversicherung) vereinbart ge-

wesen. Die Haftung sei im Zeitpunkt der Anmietung jeweils noch nicht geklärt

gewesen. Gegenüber dem ,,Normaltarif ' sei jeweils ein erhöhter Venrualtungs-

aufwand angefallen. Die Zustellung und Abholung der Fahrzeuge habe jeweils

verei nbaru ngsgem äß stattgefunden.

Die Klägerin hat zunächst beanträgt, die Beklagte zu verurteilen, an sie

6.0g7,85 Euro nebst 5 Prozentpunkten über,dem Basiszinssatz aus 177,00

Euro seit  dam 10.01.200s, aus 341,20 Euro soit  dem'07,07.2009, aus 170

Euro seit dem 13.09.2009, aus 222,40 Euro seit dem 16.07'2009, aus :195,80

Euro seit dem 3Q, 12.2008, aus 279,80 Euro seit deln 21.01.2009, aus 319,40

Euro seit  dem 09.06.2008, aus 856,14 Euro seit  dem 25.08.2009, aus 219,03

Euro seit  dem 02.09.2009, aus 97,71 EUro seit  dem 16.06'2009, aus 317,4O

Euro seit  dem 21.01 2009, aus 817,66 Euro seit  dem 08.06.2009, aus 214,92

Euro seit  dern 1S.01 .2009 und aus 1 .859,39 seit  dem 26.08.2009 zu zahlen.

M1 Schriftsatz vom 22.93.2Q10 hat die Ktägerin die Klage in Höhe von 25Vo

, des Rechnungsbetrages vorn 29.04,2008 hinsichtlich Schadensfall Nr- 7) teil-

weise zurtJckgenommen, da sie insofern eine Mithaftung in Höhe von 25 %

akzeptierte (Bl. IZZ), Dle Beklagie hat der teilweisen Klagerücknahme mit

Schriftsatz vom 08.04.2010 zugestimmt (Bl. 246 dA.). Mit Schriftsatz vom

16.05.2012 (BI. 548 f d.A.) hat die Klägerin die Klage in Höhe von 60 Euro

hinsichtlich des Schadensfalls 11) zurirckgenommen. Die Beklagte stimmte

der Rücknahme mit schriftsatz vom 29.05.2012 (Bt. 553 d.A.) zu,

Die Klager in beantragt nunmehr,

die Beklagte zu verurteilen, an sie 6.087,85 Euro nebst 5 Prozentpunk-

ten über dem BasiszinssatZ aus 177,00 Euro sei t  dem 10.01'2008, aus

341,20 Euro sei t  dem 07.07.20a9, aus '170 Euro sei t  dem 13,09,2009,

aus 222,40 Euro sei t  dem 16"07.2009, aus 195,80 Euro soi t  dem

30.12.20A8, aus 279,80 Euro sei t  dem 21,01.2009, aus 319,40 Euro sei t

dem 09 06 2008, aus 856,14 Euro sei t  dem 25,08.2009, aus 219,03 Eu-
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ro seit  dern 02.09.2009, aus 97,71 Euro seit  dem 16.06'2009' aus

317,40 Euro seit dem 21.01,2009, aus 817,66 Euro seit dem

0S.06.2009, aus 214,92 Euro seit  dem 19.01.2009 und aus 1 .859,39 seit

d.em 26,08.2009 zu zahlen, mit der Maßgabe, dass die Klage in Höhe

von 183,10 Euro und in Höhe von 60 Euro zurückgenornmen wurde.

Die Bekiagte beanträgt,

die Klage abzuweisen.

;:;:ff::iTlllT;e riegenden Abtretungen verstoßen nach ihrer Ansicht
gegen das Rechtsdienstleistungsgesetz. Die Klägerin sei daher nicht aktivlegi-

tirniert, Sie habe den Geschädigten eine Rechtsangelegenhelt abgenommen,

um die sich diese jeweils selbst hätten kümmern müssen. Es handele sich um

eine Serviceleistung ftrr den Kunden, die eine erlaubnispftichtige lnkassotätig-

keit darstelle. Die von der Klägerin berechneten Mietpreise seien deutlich

rjberhöht. Richtigenrueise sei bei der Berechnung der 
' 

Mietwagen-

Marktpreisspiegel des Fraunhofer-lnstituts zugrunde zu legen, der jeweils zu

deutlich niedrigeren Sätzen käme, Dartlber hinaus habe die Klägerin bei den

G e s c h ä d i g t e n ! , , ! u n d - g e r a d o n i c h t e i n e n g r u p p e n n i e d r i -

geren Tarif zugrunde gelegt, sondern eine gruppengleiche Anmietung wie das

geschädigte Fahrzeug angenommen. Daher sei in diesen Fällen ein zusätzli-

cher Abzug für ersparte Eigenkosten in Höhe von 10 % vorzunehmen. Hin-

sichtl ich der in Rechnung gestellten Wahlleistungen sei nicht davon auszuge-

hen, dass diese der Ausstattung des jeweils verunfallten Fahrzeuges entspre-

che und auch nicht davon, dass diese itberhaupt vereinbart worden seien. Die

Schwacke-Liste ist nach ihrer Ansicht eine untaugliche Schätzgrundlage, da

es arl dem Korrektiv von Angebot und Nachfrage bei der Daterrorhobung ge-

fehlt habe, Eine Erhöhung des Nornraltarifes sei darüber hinaus nur gerecht-

fertigt, soweit diese Erhöhung auf Leistungen des Vermieters beruhen, die

durch die besondere Unfallsituation veranlasst und in Folge dessen zur Scha-

densbehebung erforderlich gewesen seien. Davon sei jedoch nur bei tagglei-

cher Anmietung des Fahrzeugs nach dern Unfall auszygsl-ren. Bei einer An-

mietung erst Tage oder gar Wochen nach dem Unfailereignis, bestehe keine
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Eil- oder Notsituation mehr, die einen Aufschlag rechtfertigen könne. Ein

gieictrbleibender Aufschlag in Höhe von 20% rechtferl ige sich bei völl ig unter-

schiedlichen Anmietsituationen jedenfalls nicht.

Sie habe die Geschädigten in nahezu allen Fällen auf preisgilnstige Mietwa'

genmöglichkeiten und die zu erwadenden Mietwqgenkosten hingewiesen.

Zum Teil habe sie sogar konkret die Vermittlung von Fahrzeugen angeboten.

Die Geschädigten jedoch seien oftrnals auf Vermittlufig der: Werkstatt zur Klä-

gerin gegangen., ohne Preisvergleicho anzustellen und ihrer Schadensminde-

rungspflicht nachzukommen. Bei einer Anmietung deutllch nach dem Unfaller-

eignis hätte durch Vorbestellung oder eine Anmietung über das Internet ein

deutlich gttnstigerer Tarif als der von der Klägerin berechnete genutzt werden

[<önnen.

Die Klägerin sei auch nicht berechtigt, einen Pauschalaufschlag und die je-

weils konkreten Nebenkosten geltend zu machen. lnsofern nnüsse sie sich.

entscheidon, ob sie die Mehrkostenpositionen konkret berechnen oder pau-,

schal  gel tend rnachen wol le.  Ein Schaden sei  in den Fäl len 1,  5,  6,  7,  11 und

13 nicht mehr feststellbar, da irisofern hinsichtl ich der Ansprüche der Klägerin

Verjährung eingetreten sei,

Das Gutachien des Sachverständigen Fox sei untauglich. Der Sachverständi-

ge habe keine anonyme Marktpreiserhebung vörgenommen. Er habe die diffe-

renzierenden Parameter, mit denen er die Preise in Normaltarif und Unfaller-

satztarif ermittelt habe, auch in der mllndlichen Verhandlung nicht erläutern

körrnen, Dartiber hinaus sei die Datenbasis, die er seiner Begutachtung zu

Grunde gelegt habe, bereits deutlich zu gering. Der Sachversiändige habe

willk{rrl ich zwei Premiumanbieter, narei rnittelständische und zwei reine Unfall-

ersatzanbieter seiner Begutachtung zugrunde getegt. Dabei habe er aber kei-

ne Gewiöhtung der Markfieilnehmer entsprechend ihrer lv' larktanteile vorge-

nommen, Gerade in der Tatsache, dass hinsichtl ich Selbstzahlertarif und Un-

fallersatztarif im Gutachten gteich hohe Preise ermittelt worden seien, zeige

sich die Unbrauchbarkei t  des Gutachtens.

Das Gericht hat Beweis erhoben gem. Beweisbeschlues vom 20.04.2010 (Bl,

250 ff), abgeändert in der mtindlichen Verhandlung vom 17.08.2010, durch

Vernehrnung der Zeugen -und im Einverständnis der Parteien

schriftl iche Vernehrnung der Zeugen -, - und f
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Jf Hinsichtlich des Ergebnisses der Beweisaufnahme wird auf das Pro-

tokol l .der mündl ichen Verhandlung vom 17.08,2010 (Bl,  304 ff  d.A.) und die

schriftl ichen Angaben der Zeugen (Bl. 326 ff. d.A.) verwiesen, Des Weiteren

hat das Gericht Beweis erhoben gem. Beweisbeschluss vom 26,10,2010 (Bl,

343 ff .  d.A.),  ergänzt durch den Beschluss vom 07.12.2010 (81.367 d,A.)

durch finholung eines schriftl ichen Sachverständigengutachtens, Mit Be-

schluss vom 21,12.2010 (Bl,  373 d.A.) wurde der Sachverständige Detlef.Fox

mit der Begutachtung beauftragt, Hinsichtlich des Ergebnisses der Beweis-

aufnahme wird auf das Gutachten des Sachverständigen vom 16.09.2011 (Bl.

392 d A^) B.ezug.genornmen.

Mit Beschluss vom 30.09.2011 (Bl. '428 d-A.) hat das Gericht den Padeien

unter Hinweis auf die Folgen verspäteten Vorbringens nach S$ 411 Abs. 4,

296 Abs. 1 und 4 ZPO Gelegenheit gegeben, binnen einei Frist von 4 Wochen

zum Gutachten des Sachverständigen Stollung zu nehmen und Anträge zu

siellen. Die daraufhin erhobenen Einwände und Anträge haben dazu gefuhrt,

dass der Sachverständigen zur mündlichen Erläuterung seines Gutachtens

unter Beifttgung der Schriftsätze der Parteien zum Gutachten geladen wurde,

Hinsichtl ich des Ergebnisses der nrtindlichen Anhörung des Sachverständigen

wird auf das Protokoll der mtrndlichen Verhandlung vom 20.03,2012 Bezug

genommen.

Mit Schriftsatz vom 20.04.2012 beantragte der Beklagte die Vorlage weiterer

Unterlagen durclr den Sachverständigen Fox irn Hinblick auf die von ihr im

Rahmen des Schriftsatznachlasses erhobenen Einwände gegen die Begut-

acnrung.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird Bezug
genommen auf die wechselseitig von den Beteiligten zur Akte gereichten
Schriftsätze nebst Anl aoen.
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Entscheidunqsoründe

'Die Klage ist zulässiS, Die Klägerin'ist aktivtegitimiert. Die Geltendmachung

der Forderungen durch die Klägerin verstößt nicht gegen die Grundsätze des

Rechtsberatungsgesetzes bzw. des Rechtsdienstleistungsgesetzos. Es liegt

keino Tätigkeit in fremden 'Rechtsangelegenheiten vor. Vorliegend ging es

dem Mietwagenunteirnehmen im Wesentlichen darum, aufgrund der Zah-

lungsvenrueigerung der Geschädigten die durch die Abtretung eingeräumte

Sicherheit zu venvirklichen. Darin liegt jedoch keine Rechtsangelegenheit des

geschädigten Kunden, sondern eine eigene'Angelegenheit (BGH, Urteil vom

4.4.2006,A2.:Vl ZR 338/04). Wie in dem vom BGH entschiedenen Fall, erfolg-

te auch vorliegend eine eingeschränkte, auf die Mietwagenkobten, beschränk-

te Sicherungsabtretung. Dabei wurde explizit darauf hingewiesen, dass der

Geschädigte'sich um Oie Schadensregulierung setbst kümmern muss und den

Schaden selbst anmelden muss, Der Kunde wurde auch ausdrücklich dartlber

belehrt, dass. er im Fall der nicht freiwill igen Erstattung der Mietwagenkosten

durch den Ver'sicherer den offen stehenden Teiil der Mietwagenkosten der

Klägerin unmittelbar bezahlen muss. Die Klägerin hat zunächst die Kunden

schriftl ich unter Fristsetzung zum Forderungsausgleich aufgefordert, Die

Schreiben sind den Künden zugegangen und sie antworteten, dass die Zah-

lung jeweils verueigert werde. Vorliegend handelte es sich somit nicht um ei-

ne Inkassodienstleistung, durch Einziehung einer Forderung auf fremde

Rechnung, sondern um die Geltendmachung zur Sicherung eigener Ansprtr-

che abgetretener Forderungen.

Die Frage der Haftungsquote war in den Fäl len 1-6 und 8-14 von Beginn an

unstreitig. Hinsichtlich Fall 7 wandte die Beklagte ein, dass der Geschädigte

fLtr die Betriebsgefahr in Höhe von 25 % selbst haften müsse. lnsofern be-

schränkte sich die Klägerin daraufhin inr Rahmen des Prozesses darauf, den

hinsichtlich der Haftungsquote unstreitigen Teil in Höhe von 75 o/o geltend zu
machen, Sie nahm insofern keine Rechtsangelegenheiten ihrer Kunden wahr,
denn auf eine rechtliche Auseinandersetzung bei FraEen der Haftungsquote
ließ sie sich nicht ein. Entscheidend ist, ob eine besondere rechtliche Prüfung
erforderlich ist. Dies ist entgegen der Rechtsauffassung der Beklagten hin-
sichtlich der Verursachungsarrteile jedoch dann nicht der Fall, wenn die Haf-
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tungsquote unstreit ig ist. Steht die Haftungsquote vor Geltendmachung der.

AnsprLtche.fest, ohne dass es einer besonderen Prrlfung durch die Klagerin

bedad, so steht allein die Tatsache, dass der Anspruch im Allgemeinen von

der Mitverschuldens-/ Haftungsquote abhängt, der Geltendmachung' der An-

sprüche durch die Ktägerin nicht grundsätzlich entgegen. Auch nach der vort

der Beklagten vorgeilegten Drucksache 16/3655 kommt es jeweils auf den

Einzelfall an. Tätigkeiten, die nicht in fremdem, sondern in eigenen Angele-

genheiten erfolgen, stellen grds. keine Rechtsdienstleistungen dar. Selbst

wenn rnan aber von einer Tätigkeit in fremder Angelegenheit 'ausgeht, kornmt

es entscheidend darauf an, ob der Rechtsuchende eine besondere rechtl iche

Betreuung oder Au{klärung erkennbar enruafiet und insbesondere, ob eine

besondere rechttiche Prüfung erforderlich ist. Beides ist bei der vorliegenden

Konstellation zu verneinen. Dem steht auch entgegen der Ansicht der Beklag-

ten nicht grds. entgegen, dass die Abtretungserklärungen.die Möglichkeit ei-

ner kurzen Unfallbeschreibung, der Angabe von Schadenort, polizeil icher Auf-

nahme etc, vorsehen.' Entscheidend ist auch insofern der jeweils zu bewer'

tende Einzelfall. Wenn sich vorliegend auch aus den diebbozüQlichen Anga-

ben keine Notwendigkeit einer Rechtsprüfung ergibt, können die Ansprtlche

auch von der Klägerin geltend gemacht'werden.

Die Klage ist dartrber hinaus auch größtenteils begründet.

Der von der Klägerin gestellte Klageantrag ist dahingehend auszulegen, dass

sie begehrt, die Beklagte zu verurteilen, an sie 5.844,75 Euro nebst 5 Pro-

zentpunkton 0ber dem Basiszinssatz aus 177,00 Euro sei t  dern 10.01.2008,

aus 341,20 Euro sei t  dem 07.07.2009, aus '170 Euro sei t  dem 13.09.2009, aus

?22,40 Euto sei t  dem 16.07.2009, aus 195,80 Euro sei t  dern 30. i2.2008, 
"u.

279,80 Euro sei t  dem 21.01 .2009, aus 136,30 Euro sei t  dem 09.06,2008, aus

856,14 Euro seit  dem 25,08,2009, aus 219,03 Euro seit  dem 02.09.2009, aus

97,71 Euro seit  dem 16.06,2009, aus 254,40 Euro seit  dem 21.01,2009, aus

817,66 Euro se i t  dem 08.06.2009,  aus 214,92 Euro se i t  dem 19.01.2009 und

aus 1.859,39 seit  dem 20,08.2009 zu zahlen. lnsofern waren die Klagerück-

nahmen auch im Rahrnen der geltend gemachten Ngbenforderungen entsprel
chend zu berücksicht igen.

Das Bestehen eines Schadensersatzanspruches dor Geschädigten gegen die
Beklagte aus Verkehrsunfall ist dem Grunde nach zwischen den Parteien un-
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streit ig. Unstreit ig ist ebenfalls zwischen den Paileien, dass die jeweil igen Ge-

schädigten ihre AnsprLtche auf Ersatz der Mietwagenkosten gegen die Be-

klagte an die Klägerin, abgetreien haben. Streit ig jedoch ist die Höhe der je-

weil igen Anspruche. Gemäß S 249 BGB kann der Geschädigte, der wegen

des schädigenden Ereignisses die beschädigte Sache nicht nutzen kann,,die

Kosten für die Anmietung einer gleichwertigen Sache ersetzt verlangen (Pa-

landt, BGB, 71. Auflage, $249, Rdhr, 31). Ersetzt verlangt werden können da-

bei die erforderlichen Kosten der Anmietung. Das bedeutet fiir den Mietwa-

gen, dass der Geschädigte sich bei der Anmietung einos Mietwagens fi lr don

Normaltarif entscheiden muss (BGH NJW I 0,1445).

Der Tatrichter hat den Normaltärif zu ermitteln und die notwendigen Mehrauf-

wendungen gem, S 287 ZPO zu schätzen. Vorliegend stellt das auf Grundlage

des Beweisbosch lusses vom 26.1 0.2010 eingeholte Sachverständigengutach-

ten des Sachverständigen Detlef Fox nach Überzeugung des Gerichts eine

taugliche Grundlage zur Schadensermittlung gemäß S 287 ZPO dar. Akzep-

tiert als Grundlage zur Ermittlung des Normaltarifs werden in der BGH-

Rechtsprechung söwohl die Schwacke-Liste (BGH NJW 06, 2106, 09, 58,

10,1445),  a ls auch die Fraunhofer-Liste (BGH NJW 11, 1947),  a ls auoh Mit- '

telwerte aus beiden (BGH NJW-R. 10, 1251). Bei den Listen handelt es sich

jeweils um antizipierte Sachverständigengutachten. Daher ist auch ein flrr den

jeweil igen Rechtsstreit speziell erstelltes Sachverständigengutachten eine

geeignete Schätzgrundlage i.S. des SS 287 ZPO, sofern es sich um ein dies-

bezuglich qualif izieftes Gutachten handelt.

Vorliegend hat der Sachverständige Dipl.-lng, Fox in seinem Gutachten vom

16.9.201 1 zur Überzeugung des Gerichts die orlsliblichen und angemessenen

Mietwagenersatztarife objektiv und nachvollziehbar ermittelt. Entgegen der

Auffassung der Beklagten erläuterte der. Sachverständige seine Vorgehens-

weise im Rahmen der mündl ichen Verhandlung vom 2A 3-2Q12 luckenlos und

nachvollziehbar, Zwar konnte der Sächverständige im Rahmen der mlindli-

chen Verhandlung vom 20.3.2012 die Gesprächsprotokol le der anonymen

Anfrage nicht  vor legen, dies war jedoch im Hinbl ick darauf,  dass die anonyme

Anfrage in das Gutachten keinen Eingang gefunden hat, nicht beachtlich, Der

Sachverständige wies im Rahmen der mündlichen Verhandlung ausdrücklich

darauf lr in, dass er die Protokolle der offenen Anfrage bei sich trage und ger-

ne bereit sei, diese vorzulegen. Eine solche Vorlage war jedoch auch von Sei-
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ten der Beklagten nicht gew,irnscht. Der Antrag im Schriftsatz vom 20.04.241?

äuf Vorlage der Gesprächsprotokolle der Telefonate war somit im Hinblick auf

die Protokolte der offenen Anfrage in gem, SS 296 Abs, 2,, 282 Abs, 1 ZPO

verspätet. Die Zulassung hätte die Erledigung des Rechtsstreits eiheblich ver-

zöger1 und die Verspätung beruhte aufgrund der Tatsacne, dass der Sachver-

ständige die Vorlage der Gesprächsprotokdlle der offenen Anfrage in der

.rri.tndlichen Verhandlung ausdrücklich angeboten hat, auch auf grober Nach-

lässigkeit. Die Frage, wie der Sachverständige die Preise des Normaltarif bzw.

des Unfallersatztarif jeweils erfragte, beantwortete der Sachverständige im

Rahmen der muncilichen Verhandlung ugr 20.3.2O1,2 auf ausdriickliche

Nachfrage des Beklagtenverlreters bereits dergestalt, dass er joweils nach

den Normaliarifen und ledigtich entsprechend dem Beweisbeschluss in zwei .

Fällen ausdrücklich nach dem Unfallersatztarif gefragt habe. Dies habe er

auch in dem Gutachten entsprechend deutlich gemacht. Diese Angabe bestä-

tigt sich durch Seite 34 des Sachverständigengutachtens, in dem jeweils un-

terhalb des Grundpreises in Klammern Unfallersatztarif angegeben wurde.

Auch die Frage, welche Leistungsparameter der Sachverständige seiner Be-

fragung jeweils zu Grunde gelegt hat, hai dor Sachverständige im Rahmen

der mündlichen Verhandlung nachvollziehbar und [rberzeugend beantwortet.

Dabei gab er an, sich bei der Befragung jeweils an den Rechnungen der Klä-

gerin orientiert zu haben. Das erläuterte er konkrot und für das Gericht tiber-

zeugond, indem er erkläde, jewei ls al le in der Rechnung der Firma fau-
tovermietung angegebenen Parameter entsprechend in seine Fragestellung

eingebaut zu haben, Hinsichtlich der von ihrn ausgewählten Unternehmen,

gab der Sachverständige an, dass er zwei überregionale Anbieter ausgewählt

habe, die bundesweit tätig sind, zwei regionale, die nur regional tätig sind und
jeweits habe er versücht, zwei am Ort ansässige Anbieter zu finden, diö nur in

dem entsprechenden Kreis tätig sind. Auf diese Afi habe er jeweils sechs An-

bieter befragt. Diese Auswahl ist zur Überzeugung des Gerichts ausreichend

repräsentativ. Auch wenn der entsprechenden Auswahl zwangsläufig eine

gewisse \A/il lkur zu Grunde liegt, insofern dass der Sachverständige sich unter

beispielsweise 10 existierenden überregionalen Anbietern jeweils nur zwei
herausgenommen hat, sieht das Gericht die diesbezügliche Vorgehensweise

als nicht zu beanstanden an. Auch die Tetsache, dass die regionalen Anbieter

nicht großflächig mit der Vermietung von Fahrzeugen werben, sondern nur
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den inr Ort ansässigen Bqrgern bekannt sein dürften, sieht das Gericht als '

nicht zu beanstanden an, Der Einwand des Beklagten, dass diese,Vermie-

tungsunternehmen einem lnteressenten nicht zugänglich, dä nicht bekannt

seien, trberzeugt das Gericht nicht, Die Befragung des Sachverständigen waf

sehr spezifisch auf die jeweilige Region des Geschädigten beschränkt. Daher

muss davon ausgegangen werden, dass der jeweils im konkreten Fall Ge-

schädigte diese regional ansässigen Unternehmen durchaus kennen dÜrfte-

Insofern war es, dem jeweils im konkreten Falt Geschädigten auch nicht ver'

wehrt, auf diese Unternehmen zurückzugreifen. Der Geschädigte ist berech'

tigt, die erforderlichen Kosten einer Miotwagenanmietung ersetzt zu verlan-

gen. Von ihm karrn altenfalls vertangt werden, dass er in seiner Region'eine

6berschaubare Zahl'an Angeboten einholt, um seiner' Schadensminderungs-

pflicht gerecht zu werden. Unter diesem Gesichtspunkt sieht das Gericht eine

Auswahl von seöhs unterschi€dlichen Anbietern als ausreichend an. Der kon-

krete Geschädigte kann dabei auch nicht grundsätzlich darauf venruiesen wer-

den, dass er sich an einen [rberregionalen Anbieter zu halten habe. Wenn ein

regionaler Anbieter, einen entspreihend angemessenen Tarif anbietet, ist es

dem Geschädigten nicht verwehrt, sich an diesen zu wenden, auch wenn die'

ser nicht Lrberregional werbend tätig wird. Insofern ist die Datenerhebung

durch derr Sachverständigen als im konkreten Fall sachgerecht anzusehen.

Verjährung ist in keinem der Fälle eingetreteh, da dio Verjahrung durch die

Geltendmachung der AnsprÜche gehemrnt wurde.

lm Einzelnen bestehen daher folgende Ansprliche der Klägerin:

F{.tr den Schadensfalllerrechnet das Gericht einen Restanepruch der

Klägerin in Höhe von 133,84 €. Hinsicht l ich Schadensfal l  Nr. 1 (J ermittel-

te der Sachvbrständige einen Durchschniüsgrundpreis für zwei'Tage in HÖhe

von netto 147,32 €, d.h. 175,31 € brutto. Die Klägerin machte einen Grund-

preis in Höhe von 170,00 Euro geltend, der insofern nach der Überzeugung

des Gerichts als ,,NOfmalpreis" anzusehen iSt, dass ef SiCh unter dem von

dem Sachverständigen ermittelten Durchschnittspreis befindet. Hinzu kom-

men die Kosten der Vollkaskoversicherung, die zur Überzeugung des Gerichts

als erforderliche Kosten gettend gemacht werden können. Dies unabhängig

davon, ob das beschädigte Fahrzeug selbst Vollkasko versicherte war. Da es

im berechtigten lnteresse des Geschädigten ist, das fremde, gemletete Fahr-
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zeug entsprechend geschützt zu wisden, falls es zu Schadensfällen kommt.

.Auch die Geltendmachung der Kosten für einen Zusatzfahrer war ih diesem

Fal[ berechtigt. lm Rahrnen der schriftl ichen Zeugenvernehmung gab die Zeu-

an, dass sowohl der Geschädigte als auch dessen Ehefrau

das verunfallte Fahrzeug genutzt haben. Demerrtsprechend sei die Versiche-

rung des verunfallten Fahrzeugs auch auf . diese beiden Nutzer beschränkt

gewesen. Zwar gab die Zeugin auch an, dass im Haushalt zwei Fahrzeuge

vorhanden seien und diese jeweits ltberuiogend von dem einon oder anderen

Ehepaftner genutzt wtrrden, dies jedoch nicht ausschließlich. Es ist daher

nicht zu beanstanden, dass der Geschädigte hinsichtl ich des Mietfahrzeuges

die gleiche Flexibil i tät bei der Nutzung begehrte, wie es bei dem verunfallten

Fahrzeug'der Fall war. Dass eine Zustellung und Abholung stattgefunden hat

wurde unsireit ig gestellt, so dass auch diese Zusatzkosten geltend gemacht

werden können. Auf Grundlage des Sachverständigengutachtens (Bl, 400 der

Akte) ergab sich ein Durchschnittspreis (brutto) ftlr die Zusatzkosten in Höhe

von 1 16,84 €. Dieser l iegt unterhalb der durch die Klägerin geltend gemachten

Zusatzkosten in Höhe von insgesamt 126 Euro. Das Gericht geht insofern da-

von aus, dass dem Geschädigten ein Preisvergleich zumutbar gewesen wäre

und es daher hätte möglich sein mUssen, zumindest in der Summe eine An'

mietung zum Durchschnittspreis zu erlangen, Daher wird der Schätzung nach

5287 ZPO dieser durch den Sachverständigen 0berzeugend ermittelte Preis

zugrunde gelegt. Hinsichtl ich der Frage, ob ein Zuschlag frJr Verkehrsunfall

bedingte Mehraufwendungen auf Seiten des Vermieters pauschal hinzuge-

rechnet werden muss, ist zu berücksichtigen, dass der Verkdhrsunfall am

8.11^2007 stattfand und die Mietdauer vom 28.1 1.2007 bis zum 29.11.2007

reichte. lnsofern lagen zwischen dem Unfall und der orfolgten Anmietung 20

Tage, Spezifische Leistungen des Mietwagenunternefimens bei der Vermie-

tung an Unfallgeschädigte können im Rahmen der Schadensschätzung nach

S 287 ZPO einen pauschalen prozentualen Aufschlag auf die Normaltarif

rechtfertigen. Für elnen solchen Zuschlag besteht allerdings kein Anlass,

wenn der Geschädigte sich weder in einer unfallbedingten Eil- und Notsituati-

on noch überhaupt in einer auf den Unfall zurückzuführenden besonderen

Lage befindet, die aus seiner Sicht die Inanspruchnahme unfallspezifische

Mehrleistungen notwendig. erscheinen lassen kann. Zu clen unfallspezifischen

Mehrleistungen trägt der Kläger vor, die Haftung des Unfalls sei zurn Zeitpunkt

P.O22tO31
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der Anmietung noch nicht geklärt geweserr. Die Bonität des Geschädigten sei

hioht gepriift worden, Eg sei ein erhöhter'Vetwaltungsaufiruand angefallen.

Entgegen der vertraglichen Vereinbarung sei das Mietfahrzeug ohne Voran-

kündigung einen Tag frirher zurückgegeben worden. Somit habe ein erhöhtes

Dispositionsrisilco vorgelegen. Dazu ist anzumerken, dass der erhöhie Verwal-

tungsaufwand nicht näher dargelegt wurde, Die Bonität des Geschädigten zu

prüfen oder nicht zu prtrfen obliegt der Klägerin. Eine besondere Eilbedürftig-

keit war hier aufgrund des Ablaufes von 20 Tagen seit dem Unfall nicht anzu-

nehmen. lnsgosamt können im Schadonsfall lCurch die Klägerin somit

286,84 € geltend gemacht werden. Davon sind die unstreitig durch die Beklag-

to bereits geleisteten Zahlungen in Höhe von 153 € abzuziehen.

Die Beklagte hat für den Schadensfall zwei weitere 225 € zu zahlen. Hinsicht-

I ich Schadensfallnurnmer zwel (f ist nach dern Sachverständigengut-

achten des Sachverständige Vox von einem Durchschnittsgrundpreis in Höhe

von 555,10 € (netio), 660,57 € brutto auszugehen. Auch hier ist zu berück-

sichtigen, dass der von der Ktägorin gettend gemachte Grundpreis' in Höhe

von insgesamt 581' € unter diesem von dem Sachverständigen ermittelton

Durchschnittspreis l iegt. Daher ist äuch'dieser Anspruch aus Sicht des Ge-

richts nicht zu beanstanden. Hinzuzurechnen sind auch hier die Kosten für die

Vollkaskoversicherung und die Zustellung und Abholung. Insofern wird auf die

obigen Ausführungen verwiesen. Der Sachverständige ermittelte für diese

Nebenkosten einen Bruttobetrag von 261,09 €, wohingegen die Klägerin 194

€ geltend macht Die von der Klägerin geltend gemachten Kosten werden von

diesem Hintergrund als erforderlich angesehen. Hinsichtl ich des paüschalen

Aufschlags ist in diesem Fal[ zu beachten, dass der Verkehrsunfall am 30.

März 2009 stattfand. Die Mietdauer reichte vom22.4.2009 bis zum 30.4.2009.

Aurch hier fand dernnach die Anmiotung erst drei Wochen nach dem Unfaller-

eignis statt. Als Gründe für den pauschalen Mehraufwand macht die Klägerin

geltend, dass die Mieterin die Selbstbeteil igung der Vollkasko- und Teilkasko-

versicherung nicht durch eine entsprechende Sicherheitsleistung abgedeckt

habe. Des Weiteren sei im Zeitpunkt der Anmietung die Haftung nicht geklärt

gewesen. in Abweichung zum Normaltarif sei ein erhöhter Venualtungsauf-

wand angefallen. Diese Grtrnde überzeugen das Gericht nicht. Der erhöhte

Veruraltungsaufwand wurde nicht näher erläutert. Eine besondere Eilbedlr-f-
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t igkeit zeigte sich vorliegend aufgrund des großen zeitl ichen Abstandes zwi-

schen dem Unfall und der Anmietung nicht mehr, Die Frage, ob die Klägerin

eine Sicherheitsleistung ft ir don Selbstbohalt verlangt oder nicht, erscheint

ebenfalls nicht unfallspezifisch. Daher lst diese, indivlduelle Vereinbarung zwi-

schen der Klägerin und der Geschädigten nicht unfallbedingt und demnach

auch nicht geeignet einen Aufschlag zu rechtfer:tigen. Das Gericht geht im

Rahmen dsr vorzunehmenden Schätzung davon aus, dass hier die Kosten fi lr

Gruhdpreis und konkrete Nebenkosten wie von der Klägerin geltend gemacht,

als erforderliche Aufwendungen abgerechnet werden können. Davon ist die
geleistete Zahlung in Höhe von 550 € in Abzug zu bringen.

Hinsichtlich des Schadensfalls Nr. 3 (- steht der Klägerin nach der
Überzeugung des Gerichts ein Restbetrag in Höhe von 1 24 € zu, Dor Sach-
verständige ermittelte für diesen Fall.einen Grundpreis,lrn Durchschnitt in Hö-
he von 198,76 €, das entspricht einern.Bruttopreis in Höhe von 236,52 €. Die
Klägerin macht als Grundpreis 230 € geltend, Die Höhe dieses geltend ge-
machten Betrages ist zur Üborzeugung des Gerichts nach den Erkenntnissen
des Sachverständigengutachtens nicht zu beanstanden. Des Weiieren wer-
den die zusätzlichen Kosten filr die Vollkaskoversicherung und die Zustellung
und Abholung geltend gernacht. Für diese so genannten Nebenkosten errnit-
telte der Sachverständige einen Durchschnittspreis in der Region in Höhe von
110,30 €. Die Klägerin macht insgesamt 102 € geltend, auch insofern sieht
das Gericht den geltend gemachten Betrag als nicht zu beanstanden an, Hin-
sichtlich des pauschalen Aufschlags ist im vorliegenden Fall Nr, 3 zu beach-
ten, dass der Unfall nach der Darstellung der Klägerin am 19.06.2Q09 statt-
fand die Anmietung am 20.7.2OOg erfolgte. Dies ergibt sich auch aus den An-
lagen (Bl. 30 der Akte und Bl. 32 d,A.). lnsofern ist die Darstellung der Kläge-
r in in ihrem Schri f tsatz vom 10.02.2010 (Bl.  180 derAkten), dass die Mobil i tät
des Geschädigten am auf den Unfalltag folgenden Tag wieder hergestellt
worden sei, nicht nachvollziehbar. Die Anmietung erfolgte erst einen Monat
nach dem unfall, Daher ist auch in diesern
Fall ein pauschaler Aufschlag nicht gerechtfertigt, Die von der Beklagten ge-
leistete Zahlung wurde berücksichtigt.

P.024/031
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lm Schadensfall Nr, 4 (- hatte die Klägerin noch oinen Anspruch ge-

gen die Beklagte auf Bezahlung von 222,40 €. Dies.e,rgibt sich daraus, daSS

der von ihr'geltend gernachte Grundpreis in Höhe von insgesamt 330,33 €

unter dem von dem Sachverständigen ermittelten Durchschnittsprels in Höhe

von ,387,3g Euro liegt und demnach nicht zu beanstanden ist. Desweiteren

macht er die Klägerin ftrr die Votlkaskoversicherung und Zustellung und Abho-

lung insgesamt 138 Euro geltend. Der Sachverständige ermittelte einen

Durchschnittspreis fi lr die berechtigten Nebenkosten in Höhe von 143,75 €,

Auch insofern ist der von der Klägerin erhobene Anspruch nicht zu beanstan-

den. Hinsichtlich der pauschal geltend gemachten Mehrkosten ist in diesem

Fall davon auszugehen, dass der geltend gemachte fufschlag in Höhe von

20yo aufgrund der besonderen Eilbedtlrftigkeit gerechtfertigt war. Die geleiste-

te Zahlung in Höhe von 312 € wurde berücksichtigt-

lm Schadensfall Nr. 5 steht der Klägerin ein Restanspruch in

Höhe von 123,31 € zu. Dabei hat das Gericht hinsichtl ich des Grundpreises

und die von der Klägerin geltend gemachten insgesamt264€ zugrundegelegt.

Der Sachverständige kam zu einem Durchschnittsbruttopreis in Höhe von et-

wa 279,91 € (235 ,22 netto), der insofern über den von der,Klägeriir geltend

gemachten Anspruch liegt. Hinsichtl ich der Nebenkosten ist das Gericht da-

von überzeugt, dass die Winterbereifung in den Monaten November bis März

geltend gernacht werden kann. Allerdings sind die von der Klägerin angesetz-

ten Kosten der Winterbereifung als trberhöht anzusehen. Insofern'zeigt ein

Vergleich zu den von dem Sachverstandigen auf Bl. 16 seines Gutachtens

ermittelten Kosterr, dass die Klägerin mit dem von ihr geltend gerhachten Be-

trag in Höhe von 60 € deutlich über anderen Angeboten l iegt. lnsofern legte

das Gericht der Schätzung die von dem Sachverständigen ermittelte.n durch-

schtritt l ichen Kosten für die geltend gernachten Nebenleistungen in Höhe von

112,3'l € zu Grunde. Ein Anspruch auf einen pauschalen Aufschlag sieht das

Gericht nicht als begründet, Die von der Klägerin insofern geltend gemachten

Grgnde sind nicht unfallspezifisch, Darüber hinaus erfolgte eine Anmietung

nicht in unmittelbarer zeitl icher Nähe zum Unfall, so dass von der Eilbedijrft ig-

keit nicht ausgegangen werden konnte. Die von der Beklagten geleistete Zah-

iung in Höhe von 253 € wurde berücksichtigt.

P.0251031
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lm Schadonsfall Nr. 6 ( waren der Klägerin weitere 212,65 €.

zuzusprechen. Die von ihr geltend gemachten 299 € Grundpreis sind nicht zu

beanstanden. Sie liegen unterhalb des von dem Sachverständigon ermittelten

Durchschnittspreis in Höhe von 313,32 €, Hinsichtlich der geltend gemachten

Nebenkosten ist zu bertickslchtigen, dass die Anmietung im Dezember erfolg-

te, Die Geltendmachung der Kosten für die Winterbereifung ist daher grund-

sätzlich nicht zu beanstanden. Allerdings sind auch in diesem Fatl die Kosten

zu hoch angesetzt worden. Der Sachverständige kommt in seinem Gutachten

dazLl, dass durchschnittl ich für die geltend gemachten Nebenleistungen

174,65 € verlangt werden. Diesen Wert legt das Goricht seiner Schätzung zu

Grunde. Hinsiohtlich des pauschalen Mehraufinandes sieht es das Gericht

nicht als gerechtfertigt an, auch hier einen Zuschlag in Höhe vort 20 oÄ vorzu-

nehmen, da zwischen dem Unfall und der Anmietung mehr als 7 Tage lagon..

Die von der tseklagten geleistete Zahlung in Höhe von 261 € wurde'in Ab.rg

gebracht.

lm Schadensfall Nr. 7 [ kann die Klägerin eine weitere Zahlung in Höhe

voin 224 € beanspruchen^ Dies er:gibt sich aus dem von der Klägerin geltend

gemachte Grundpreis in Höhe von 477 €, der unterhalb des von dem Sach-

verständigen ermittelten Brutto-Durchschnittspreis in Höhe von 484,90 € liogt.
.Darüber hinaus kann auch die Klägerin die von ihr geltend gemachton konkre-

ten Zusatzkosten in Höhe von 160 € ersetzt verlangon. Dor Sachverständige

kam insofern zu einem in der Region durchschnittl ichen Preis für die geltend

gemachten Zusatzleistungen in Höhe von 165,47 €. Hinsichtlich des pauscha-

len Mehraufwandes sieht das Gericht es auch in diesem Fall ale nicht gerecht-

feriigt an, einen Aufschlag in Höhe von 20 % des Grundpreises vorzunehmen,

da die Anmietung erst 14 Tage nach dem Unfallereignis erfolgte. Die bereits

geleistete Zahlung in Höhe von 413 € wurde in Abzug gebracht.

} m S c h a d e n s f a | I N r ' B ( H o t e | n W a r e n d e r K | ä g e r i n w e i t e r e 7 4 2 , 2 7 €

zuzusprechen. Dies ergibt sich gem, S 287 ZPO daraus, dass der von der
Klägerin geltend gemachte Grundpreis in Höhe von lnsgesamt 1138,72 € un-
ter dern von dern Sachverständigen ermittelten Durchschnittspreis in Höhe
von 1974,35 € lag. Dartlber hinaus machte die Klägerin ftir die Nebenleistun-
gen 502 € geltend, Der Sachverständige ermittelte einen Durchschnittspreis

P.026I031
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für die geltend gemachten Nebenleistungen in Höhe von 721,55 €. Hinsicht-

lich des pauschalen Mehrautuandes wird in diesem Fall ein Zuschlag in Höhe
von 10 %, mithin 113,87 €, für geiechtfeftigt gehalten, da die Mietdauer nicht
absehbar war. Die geleistete Zahlung in Höhe von 700 € wurde berücksichtigt.

f m Schadensfall Nr. I (I stehen der Ktägerin an noch 1 11,gr € zu. Dies
ergibt sich daraus, dass das Gericht in der Schätzung in diesem Fall den von
dem Sachverständigen ermittelten Grundpreis in Höhe von durchschhittlich
250,87 € als Normaltarif zu Grunde legt. Daruber hinaus ist bei den Zusatz-
kosten zu berücksichtigen, dass die Zeugin in ihrer schrift l ichen

Aussage (Bl. 328 d.A,) angab, eine Nutzung des Mietfahrzeuges durch eine
andere Person als sio selbst sei von ihr nicht beabsichtigi gewesen, Die Tat-
sache, dass eine zrruolte Fahrerin eingetragen wurde, sei lediglich darauf zu-
rückzuführen gewesen, dass bei der Autoverrnietung irft0mlich zunächst der
Name der Mutter aus den Fahrzeugpapieren abgeschrieben und in den Miet-
veftrag eingotragen wurde. Aus diesen überzeugenden Angaben der Zeugin
schließt das Gericht, dass ein Zusatzfahrer von seiten der Geschädigten nicht
vereinbad werden sollte. Dementsprechend kann die Klägerin die Kosten für

den Zusatzfahrer auch nicht geltend machen. Gerechtfertigt sind jedoch auch

im Vergleich zu den von dem Sachverständigen ermlttelten Kosten, die ge;

tend gemachten Kosten ft lr die Vollkaskoversicherung und die Zustellung bzw.
Abholung. Insgesamt konnten demnach f t r r  d ie Nebenleistungen 104 € gel-

tend gemacht werden. Ein pauschaler Aufschlag war auch in diesem Fatl auf-
grund des großen zeitl ichen Abstandes zwischen Unfaltereignis und Anmie-
tung nicht ge rechtfertigt.

lm Schadensfall Nr. 10 (-) steht der Klägerin ein Anspruch in Höhe von
62,94 € zu. Das Gericht hat insofern die von der Klägerin geltend gemachte
Preise zugrunde gelegt, da diese unterhalb der von dem Sachverständigen
ermittelten Durchschnittspreisen lag, In Abzug gebracht werden musste je-
doch der pauschaler Aufschlag in Höhe von 20 %, Dieser war nicht gerecht-
ferligt, da zwlschen dem Unfallereignis und der Anmietung eine zu lange Zeit-
spanne lag' Die geleistete Zahlung in Höhe von 138 € wurde in Abzug ge-
brachl.

P.027r031
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lm schadensfall Nr. 11 (J steht der Ktägerin gegen die Bekragte ein
Restanspruch in Höhe von 1g5 Euro zu. Der von der Kiagerin gertend ge_
machte Grundpreis in HÖhe von 297,00 Euro liegt unterhalb des von dem
sachverständigen angenommendn Durchschnittsgiundpreises in Höhe von
315,93-'Daher sieht das G'ericht den von der Krägerin gertend gemachten
Grundpreis alo ;richt zu beanstanden, ortstrblich und 

"nnar.*.e'n 
an. rrin-' sichtlich der Nebenkosten war zu berücksichtigen, dass 0," oorr"n für den

Zusatzfahrer nach diesbezijglich erfolgter Kfagerucknahme nicht mehr zu be-
rücksichiigen waren' ohne die Kosten für den Zusatzfahrer kommt der sach-
verständige zu dem Ergebnis, dass durchschnitfl ich 15g Euro verlangt wer-
dqn' Die Klägerin geht von insgesamt iot =uro Nebenkosten aus. Die Abwei-
chung besteht hior wiederum insbesondere im Bereich der winterborreifung,
die seitens der Krägerin mit 45 Euro in Ansatz gebracht wurde, wohingegen
der sachverständige von durchschnittl ich 38,4 Euro ausging. Das Gericna Ln,
der schätzung daher die durchschnittl ich von dem sachverständigen ermittel-
ten Nebenkostän zu Grunde. Ein pauschare Aufschrag wird auch unter Be-
rücksichtigung des diesbeztiglichen Kläger-Vortrags nicht für angemessen
gehalten' Insgesamt steht der Klägerin somit ein vorglitungsanspruch in Höhe'von 455 Euro zu, von dem die durch die Bekragte gereistete Zahrung in Hohevon 260 Euro in Abzug gebracht wurde.

A u s d e m S c h a d e n s f a l l N r . , ' E m b H ) s t e h t d e r K l ä g e -

rin noch ein Anspruch in Höhe von 5g5,62 Euro ru. Di"."r errechnet sich ausdenl von der Krägerin gertend gemachten Grundpreis in Höhe von ggo Eurobrutto, mithin g01,go Euro netto. Der pauschale Aufschrag in Höhe von 20 o/o
des Grundpreises war der Klägerin in diesem Fall zuzuspä.n"n, Ol 0," ,oo,-lität des Geschädigten bereits sechs stunden nach dem unfall wieder herge-stellt wurde' Es ergab sich demnaeh aus dem unfailgeschehen eine besonde-re Eil- und Notsituation, d'h' eine auf den unfall zuruct zurllhrende besondereLage' die aus der sicht des Geschädigten die lnanspruchnahrne unfalspezifi,scher Mehrleistungen notwendig erscheinen rießen (vgl. oLG Körn, urteir vorn21.08.2009, Az.: 6 U 6/09). Hinzu kamen die Kosten der Vollkasko*versicherung und der Zusterung und Abhorung. Die gertend gernachten Zu_satzkosten für winterbereifung können nach Auffassung des Gerichts in denwintermonaten Novenrber bis März zugesprochen werden. lm vorriegenden
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' Fall erfolgte die Anmietung jedoch erst irn Aprir, Daher hat das Gericht dieseKosten unberrjcksichtigt gelassen- Hinsichflich der irbrigen Nebenkosten la_,gen die von der Krägerin gertend gernachten *orr"n inil]oi ;ä;;254,34 Euro netto erneut unter don durch den sachverständig", ;ffi;;durchschnitil ichen Kosten in Höhe von 2g0,77 Euro netto. Die Krägerin hatsomit einen Gesamterstattungsanspruch.in Höhe von 1 .zla,äi euro. nnzug_rich der gezahrten 621 Euro ergibt sich der o.g. Restanspruch,

Die Krägerin hat weiterhin einen Restanspruch auf Zahrung von 161,4g Euroaus dem schadensfall Nr' 13 (f). Auch in diesern Fa1 lst der durchdie'Krägerin gertend gemachte ciunopÄ nicht zu o""n.rrnol;.;,. riegt mit261'60 Euro unterhalb des durch den sachversiendigen ermitterten Brutto-grundpreis in Höhe von 316,g7 Euro. Hinsichtich der g"tt"no n",.,.,""n*n Ne-benkosren, die in diesem Fa, ars volrumfängrich ersta*ttu;;r;**'lng"."n"n
werden' Iiegt der von dem sachverständigen ermitfelte Durchschnittspreisganz geringfügig unterhalb der durch die Klägerin gertend gemachten Kosten.Dabei war zu boachton, dass der sachverständige in seiner Berechnung dieKosten flrr einen Zusatzfahrer rnit einbezoge. i., die durch die Klägerin inihrer Aufstellung im Rahmen der Klageschrift aber nicht gertend gernacht wur-den' Diese Kosten hat das Gericht demnach beim sachverständigen aus derBerechnung ausgenornmen' Das fÜhrte zu einem durchschnittl ichen preis inHöhe von 15g,gg Euro, der der durch die Klägerin gertend gemachte preis inHöhe von 161 Euro gegenirber stand. Das eJricht hat sich bei seiner schät-zung dernnach erneut an den durch den sachverständigen ermitteiten Zahlenorientiert' Ein pauschaler prozentualer Aufschrag war in diesem Far, auch un-ter Ber{'rcksichtigung der Argumente der Klägefin nicht zu gewähren. Der un_fat war am 30.10.2008 rrnd die Anmietung erforgte erst Anfang Dezernber2009' Letztich ergab sich daher in diesem Fa, ein Gesamtanspruch der Krä-gerin auf 421,4g Euro, von dem die gezahrtun zoo Euro in Abzug zu brrngenwaren,

:H:I;':Jil:IJ;"Ii!;?;:::Hff ::*T:",:,Tff ::::ff ::Krägerin gertend gernachten Grundpreis in Höhe von 1 .711,16Euro, def un-terhalb des durch den sachverständigen ermitterten Bruttogrundpreis in Höhe
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uon 2'153,67 Euro liegt und somit.nicht zu beanstanden ist. Des Weiteren war
der Klägerin in diesem Far ein pauscharer Aufschrag in Hohe 

";;; 
;" ;;

Grundpreises für unfallspezifische Mehraufivendungen zuzusprechen, Dies
ergibt sich daraus, dass die Anmietung'bereits innerhalb von 10 h nach dern
Unfall erfolgte und das Fahrzeug erst 12 Tage später als, ursprLlnglich verein-
bart'zurtickgegebon werden konnte. Hinsichtlich der Nebenkosten warerr der
Klägerin die geltend gemachten Kosten fr]r einen zusatzfahrer nicht zuztJt-
sprechen. Der Zeuge gab im Rahmen seiner schriftlichen
Zeugenaussage an, dass er seit Mai 2009 von seiner Ehefrau getrennt lebe
und das Fahrzeug daher allein genutzt habe. Der Lfnfall fand am 12,06.2009
statt' so dass von dem Er-fordernis eines zusatzfahrers in diesern Zeiipunkt
nicht ausgegangen werden kann. Es blieben dernnach die Kosten ftrr die Voll-
kasko-versicherung und dio Kosten fur Zustellung und Abholung Diesbezüg-
lich lagen die durch den sachverständigen ermittelten zusätzlichen Kosten bei
insgesamt 5'10,32 Euro, Die Klägerin ging von s1g Euro aus. Das Gericht hat
der Berechnung die durch den sachverständigen ermittelten, Kosten zugrunde
gelegt' da diese als ortsriblich und angemessen anzusehen sind. Daraus er-
gab sich ein Gesamtanspruch der Klägerin in Höhe von 2.563,71 Euro. Go_
zahlt wurden' 1.112,00 Euro, die auch entsprechend in Abzug gebracht wur_
den.

Der Anspruch auf die geltend gemachten Verzugszinsep in Höhe von 5 pro_
zentpunkten [rber dem Basiszinssatz ergibt sich aus ss2g6,2gg BGB, sie
wurden jeweils erst deutlich nach Ablauf der 30 Tage nach Rechnungsstellung
geltend gernacht, so dass auch unter Berücksichtigung der posilaufzeiten von
Verzug der Beklagten auszugehen war.

Hinsichi l ich der zurückgenommenen Teire der Klage in Höhe von 1g3,10 Euro
und 60 Euro waren der Krägerin die Kosten des Verfahrens gem. $26g Abs. 3
satz 2 zpo aufzuerregen, da ein besonderer Grund, warum ausnahmsweise
die Beklagte die Kosten des zurückgenornmenen Teils zu tragen haben könn-
te, nicht ersichtlich war.

HinEichtl ich des übrigen Teits ergibt sich die
ZPO entsprechend der Anteile des Obsiegens

Kostentragungspflicht aus g92
bzw, Unterliegens. Gem. S70g

P.030t031
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ZPO kann die Klägerin gegen Sichorheitsleistung vorläufig vollstrecken, So-
woit die Beklagte hins'ichtlich des Kostenanteils gogen sie vorläufig vollstreckt,
steht ihr gem. SS70s Nr. 1 1 ,211 zpo eine Abwendungsbefugnis zu.

Dr. Kdufhotd

Ausgefertlgt,
Wlesbadan, den

Aibrecht:Redden, Justizangestellte
UrkundEbcamtln/-beamtor der Geechäftrstello

P.031/031
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